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Pastoralfragen
Kommunionspendung den Nachmittags- unund endstunden. Bei der

Redaktion wurde angeiragt, ob ach dem Erscheinen des Motuproprios
„Sacram Communionem“” VOo 19 1957 die Spendung der hl Kommuniı:on
(ohne Verbindung mıt der hi Messe) 8  {} auch 361 den Nachmuittags- und
Abendstunden möglıch SC1, Die rage wurde schon etzten eft dieser
Zeitschrift, 228, kurz berührt.

ach Can. 867 darf die hl Kommunıon ZU Stunden Aa US«-

geteult werden, denen das hl eBßopfer dargebracht werden ann, wenn

nıcht C1iH vernünftiger Grund eLwWAas‚ anderes nahelegt („nisı aliud ratiıonabiılis
Causa suadeat‘). ach Can, 8921 darf die Weler der Messe nıcht früher als

Stunde VOTLr der Morgendämmerung und 18815 Stunde nach Mittag be-
ONNEN werden In dieser eıt darf auch die Kommunion ausgeteiut werden
Die eıt der Kommunionspendung richtet sıch also allge-
iNE1LINCH ach der eıt der Meßfeier Diese Vorschrift steht
Beziehung ZU dem Wunsche der Kirche, daß die Gläubigen möglıchs der
Messe kommunıiızleren, und ‚War nıcht DUr ge1ısl1g, sondern auch sakramental
(Trid Sess X11 Cap 044 vgl 863 GIC.) In der Enzyklıka
„Mediator Dei” über die Liturgie VOo November 1947 heißt „ Hs
ıst angebracht und übrıgens von der Liturgie vorgesehen, daß das olk
ZUFX Kommunion hiınzutrete, nachdem der Priester die go  C.  e Speise

Altar hat VWie Wiır oben eschrieben haben, sınd auch JeNE
Z U oben, welche die gleichen Opfer, dem S16 beıiwohnen, konsekrierten
ostien empfangen, daß wirklich zutrifit, ‚daß alle, die SCEMEINSAM
VO  > diesem Altare das hochheilige Fleisch un: Blut Deines Sohnes empfangen,

allem (‚nadensegen des Himmels erfühlt werden Dennoch gibt
weilen Gründe, ja S16 sıind nıcht selten, W das eucharistische Brot
VOoOr oder ach dem Opfer selbst ausgeteilt werden soll und weshalb auch
wenn die Kommunionausteilung gleich ach der Kommunıon des Priesters
erfolgt dies mıt Hosti:en geschehen muß, die schon Jänger konsekrtiert
sınd.  eC6

Die Erlaubnis, die Messe VOLr oder ach der kanonischen Zelebrationszeit
zZu felern, erstreckt sıch auch auf die Austeilung der Kommunıon (vgl Tı

Vermeersch-Creusen, Epitome Juris Canonicı e 1954, D, 136). Das giltVOLr

em von den Mitternachtsmessen und den Abendmessen. Am Karfreitag
ist seıt der Erneuerung der Karwoche 1ne€e SC Kommunionfeier VOTgeE-
sehen, WwWenn möglich 15 hr, auch früher oder spater, aber nıcht ach
21 Uhr. ezüglıck der Kommunion der Abendmesse War 5 anfangs
zurückhaltend. Durch die Konstitution „Christus Dominus“” wurde olle
arher geschaffen. Bei der Abendmesse können die („‚läubigen TEL ZU.  b

Kommunilon gehen, und ‚War der Messe oder unmittelbar vorher oder
nachher Austellung un!' Empfang der Kommunıion wurde aber LUr Zu-
sammenhang der Abendmesse erlaubt er aus der Konstitution
och AauS der Instruktion konnte die Erlaubnis ZU. Abendkommunion -
abhängig VOonNn der Zelebration der Messe abgeleıitet werden (vgl Hürth
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Fr J. Periodica de moralı, CanoNıcCa, hturgica Tom XLII/Fasc. I,
1953, 60 s.)

I1 Aus 110en vernünftigen Grunde („rationabilis causa”), der nıcht
besonders schwer SC braucht, darf an Sinne des Cal, 867 S 4 die
Kommunıon auch außerhalb der kanonischen Zelebrationszeıt und ohne
Zusammenhang der Messe austeilen. Wegen der geltenden Nüchternheits-
bestimmungen kam früher ec1n Kommunionempfang ach Mittag seıtens

gesunder Personen verhältnismäßig selten 1l rage (an allfahrtsorten,
beı Missıonen, Konkurstagen) Die abnormalen Verhältnısse während des
zweıten Weltkrieges machten auch 1er weitgehende Ausnahmen notwendig
Verschiedene ndulte erlaubten für 1€e Kriegszeit aqusdrücklich die ach-
mıtLlLags- oder Abendkommunion Für Gesunde kommt ohl Ländern

normalen Verhältnissen C111 achmittags- oder Abendkommunion
(ohne Verbindung der Messe) Einzelfällen Betracht, WeNnn wirk-
lıch E11!' „ratıonabilıs causa“ vorliegt. Das Haupthindernis, das den
Nüchternheitsvorschriften lag, ıst ‚War durch das NEUEC Motuproprio behoben,
aber - soll auch auf die Verbindung der Kommunıon als Opfermahl mıt
dem pfer großen Wert egen. Wenn sıch arre durch TmMÖög-
ichung der Kommunionspendung Abend besonderen Erfolg VOI«-

spricht, ware eventuell die FEinführung Abendmesse Krwägungz
ziehen.

Von besonderer Bedeutung iıst die Frage der Nachmittags- oder Abend-
kommunıon für die Kranken. egen der bestehenden Nüchternheitsvor-
schriften War S16 bisher schwer möglıch. och 1e 1ı der Konstitution „Christus
Dominus“” vorgesehenen Erleichterungen für Kranke bezogen sıch bloß au
die V ormittagskommunion. Sonst kannte die Konstitution 116 Ver-
günstigung für die Kommunijion bei der endmesse, außer andelte sıch

Todesgefahr, ach CcCan. 858 bekanntlich jede Verpflichtung
eucharıstischen Nüchternheit uthört. In DNsSsScIecmMH Zusamme:  ang :ıst aber

von olchen Kranken die Rede, die S1C. nıcht ı Todesgefahr befinden.
In Kreisen der Seelsorger wurde vielfach der unsch Jaut, daß durch ent-

sprechende Nüchternheitserleichterungen die Überbringumg der Kranken-
kommunion auch Nachmitta und Abend ermöglıcht werden soll Durch
das otuproprio0 VOo März 1957 wurde der Weg azu fre  1, Schwierig-
keiten mıt der Nüchternheıt können sıch 1l1er freilich auch jetzt och ergeben,

bereıts 111 etzten eft dieser Zeitschrift (S 229) erwähnt wurde Eın
vernünftiger Grund ist beı den heutigen Verhältnissen oft gegeben. Gerade ıi
den Vormittagsstunden sınd heute die Seelsorger vielfach durch Schulstunden
stark beansprucht In Zukunft können daher 505 Andachtsversehgänge,
W1e S1C besonders ı Advent, ı der WFastenzeit, Herz-Jesu-Freitag üblich
sind, auch ı den Nachmittags- und Abendstunden gemacht werden. Daß die
Kommunion als Wegzehrung ach Cal 867 8 9 jeder Stunde des Tages
oder der Nacht gespendet werden kann, ist allgemeın bekannt und bedarf
keiner weıltleren Erörterung

Linz a.d. D Dr Obernhumer
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